
60

1674 Januar

PATENT, AUSGESTELLT VON AMMANN UND RAT VON STADT UND AMT ZUG
FÜR BEAT JAKOB I . ZURLAUBEN, IN DEN GEMEINEN HERR¬
SCHAFTEN WERBUNGEN[ FÜR SEINE KOMPAGNIE IM REGIMENT
GREDER IN FRANZ. DIENSTEN] DURCHFÜHREN ZU DÜRFEN

s . AH 45/74

Abweichungen:
- S . 1 , Zeile 15 - 16 : Hier in AH 102/60 fehlt die namentliche Nennung

der VI kath . Orte [V plus AI ] .

- S . 2 Zeile 7 - 8 : Der Landvogt im Thurgau , Hans Heinrich Waser , wird

hier in AH 102/60 nicht genannt ; desgleichen findet auch Stadt¬

schreiber Johann Karl Locher von Frauenfeld keine Erwähnung.

AH 102/60 ist somit allgemeiner formuliert , dies im Gegensatz zu

AH 45/74 , das , neben den Gemeinen Herrschaften , den Thurgau als

Werbegebiet ganz speziell erwähnt.



"GmaZt VoZch ze WeAbejt 1674 "

Kopie , mit Dorsualnotiz von Beat Jakob I . Zurlauben , von der gleichen
Hand wie AH 45/74 - AH 102 , 170 - 171


	[Seite]
	[Seite]

